
Anlage 1

Hochwassersch utzgesetz ll

Gesetzessynopse

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

Mit Ausnahme von $ 68 Abs. 3 Satz
2 SächsWG ist $ 68 Abs. 3 bis 5
SächsWG nicht mehr anwendbar.

$ 101 Abs. 1 SächsWG ist nicht
mehr auf planfestgestellte oder plan-
genehmigte Hochwassersch utzvor-
haben anwendbar.

Landesrecht

Cur€hg€stri€hen = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

$ 68 SächsWG
Planung, Errichtung, Betrieb und

Unterhaltung

(1) ...

(2)...

(3) lAntagen naeh{€7 sind rnindes

treiben 'Sie 1d. h. Anlagen nach g 67
SächsWGl dürfen nur nach einem
Plan angelegt oder geändert werden;
dieser muss Angaben über den Be-
trieb enthalten und Einrichtungen
vorsehen, die Nachteile und Gefah-
ren für andere verhüten oder aus-
gleichen.

i-

anzup€ssen"

in-

@

$ 101 SächsWG
Enteignung

(zu $ 71 WHG)

(1) 1tm lnteresse einer geordneten
Wassen¡¡irtschaft , der U nterhaltung
und des Ausbaus der Gewässer, der
Schifffahrt, zur Förderung der Fische-
rei, zur Ermöglichung und Erleichte-
rung der Gewässerbenutzung, der
Aussiedlung aus Uberschwemmungs-
und Wasserschutzgebieten, zur Errich-
tung, zum Betrieb und zur Unterhaltung
von Anlagen für Häfen, für die Gewäs-
serbenutzung, die Wasserversorgung,
die Abwasserbeseitigung
wasse+s€hug die Wasserspeicherung
und die Be- und Entwässerung und zur
Mitbenutzung solcher Anlagen durch
Dritte können Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte enteignet wer-
den. 'Die Enteignung ist zulässig, so-
weit sie zur Ausführung eines festge-
stellten oder genehmigten Vorhabens
notwendig ist; abweichend von $ 71

Satz 1 WHG bedarf es einer gesonder-
ten Festsetzung nicht.

(2)-(4)...

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

dur€hgestri€h€Ê = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

s 36 WHG
Anlagen in, an, über und unter

oberirdischen Gewässern

(1)

(2) lStauanlagen und Stauhaltungs-
dämme sind nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu
errichten, zu betreiben und zu unter-
halten; die Anforderungen an den
Hochwasserschutz müssen gewahrt
sein. 2Wer Stauanlagen und Stauhal-
tungsdämme betreibt, hat ihren ord-
nungsgemäßen Zustand und Betrieb
auf eigene Kosten zu übenruachen
( Eigenüberwachung). 3Entsprechen

vorhandene Stauanlagen oder Stau-
haltungsdämme nicht den vorste-
henden Anforderungen, so kann die
zuständige Behörde die Durchfüh-
rung der erforderlichen Maßnahmen
innerhalb angemessener Fristen
anordnen.

s 71 WHG
Enteignungsrechtliche Regelun-

gen

(1) rDient der Gewässerausbau dem
Wohl der Allgemeinheit, so kann bei
der Feststellung des Plans bestimmt
werden, dass für seine Durchführung
die Enteignung zulässig ist.'Satz 1

gilt für die Plangenehmigung ent-
sprechend, wenn Rechte anderer nur
unwesentlich beeinträchtigt werden.
3ln den Fällen der Sätze 1 und 2 ist
die Feststellung der Zulässigkeit der
Enteignung nicht selbständig an-
fechtbar.

1Z¡ 
lOie Enteignung ist zum Wohl der

Allgemeinheit zulässig, soweit sie zur
Durchführung eines festgestellten
oder genehmigten Plans notwendig
ist, der dem Küsten- oder Hochwas-
serschutz dient. 2Abweichend von
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, bedarf es keiner Bestim-
mung bei der Feststellqng oder Ge-
nehmigung des Plans.'Weitergehen-
de Rechtsvorschriften der Länder
bleiben unberührt.

(3) Der festgestellte oder genehmigte
Plan ist dem Enteignungsverfahren
zugrunde zu legen und für die Ent-
eignungsbehörde bindend.

(a) lm Übrigen gelten die Enteig-
nungsgesetze der Länder.

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

s 36 WHG
Anlagen in, an, über und unter

oberirdischen Gewässern

s 71 WHG
Enteignungsrechtliche Vonarirkung

lDient der Gewässerausbau dem
Wohl der Allgemeinheit, so kann bei
der Feststellung des Plans bestimmt
werden, dass für seine Durchführung
die Enteignung zulässig ist.'Satz I
gilt für die Plangenehmigung ent-
sprechend, wenn Rechte anderer nur
unwesentlich beeinträchtigt werden.

3Der festgestellte oder genehmigte
Plan ist dem Enteignungsverfahren
zugrunde zu legen und für die Ent-
eignungsbehörde bindend.



WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

$ 71a WHG
Vorzeitige Besitzeinweisung

(1) Die zuständige Behörde hat den
Träger eines Vorhabens zum Küs-
ten- oder Hochwasserschutz auf
Antrag rach der Feststellung des
Planes oder nach der Erteilung der
Plangerehmigung in den Besitz ein-
zuweisen, wenn

1. der Eigentümer oder Besitzer
eines Grundstücks, das für das
Vorhaben benötigt wird, sich wei-
gert, den Besitz durch Vereinba-
rung unter Vorbehalt aller Ent-
schäiig ungsansprüche dem Trä-
ger des Vorhabens zu überlas-
sen,

I der sofortige Beginn von Bauar-
beiten aus Gruinden eines wirk
ffi
sersehutzes geboten ist-und

3.@
@
ziehba+ist.

(2) S 20 Absatz 2 bisT des Bun-
deswasserstraßen gesetzes g ilt ent-
sprechend.

(3) Weitergehende Rechtsvorschrif-
ten der Länder bleiben unberührt.

$ 20 WaStrG
Vorzeiti ge Bes itzei nweisun g

(1)

(2) Die Enteignungsbehörde hat spä-
testens sechs Wochen nach Eingang
des Antrags auf Besitzeinweisung
mit den Beteiligten mündlich zu ver-
handeln. Hierzu sind der Träger des
Vorhabens und die Betroffenen zu
laden. Dabei ist den Betroffenen der
Antrag anf Besitzeinweisung mitzu-
teilen. D e Ladungsfrist beträgt drei
Wochen. Mit der Ladung sind die
Betroffenen aufzufordern, etwaige
Einwendungen gegen den Antrag vor
der mündlichen Verhandlung bei der
Enteignungsbehörde einzureichen.
Sie sind außerdem darauf hinzuwei-
sen, dass auch bei Nichterscheinen
über den Antrag auf Besitzeinwei-
sung und andere im Verfahren zu
erledigende Anträge entschieden
werden kann.

(3) Soweit der Zustand des Grund-
stücks von Bedeutung ist, hat die
Enteignungsbehörde diesen bis zum
Beginn cer mündlichen Verhandlung
in einer Niederschrift festzustellen
oder durch einen Sachverständigen
ermitteln zu lassen. Den Beteiligten
ist eine Abschrift der Niederschrift
oder des Ermittlungsergebnisses zu
übersenden.

(4) lDer 3eschluss über die Besitz-
einweismg ist dem Träger des Vor-
habens und den Betroffenen spätes-
tens zwei Wochen nach der mündli-
chen Verhandlung zuzustellen. 2Die

Besitzeinweisung wird in dem von
der Ente gnungsbehörde bezeichne-
ten Zeitpunkt wirksam. 3Dieser Zeit-
punkt seJ auf höchstens zwei Wo-
chen nach Zustellung der Anordnung
über die vorzeitige BesiÞeinweisung
an den unmittelbaren Besitzer fest-
gesetzt werden. aDurch die Besitz-
einweisung wird dem Besitzer der

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

A+*re¡gestr¡€hen = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

$ 101a SächsWG
Vorzeitige Besitzeinweisung bei

Maßnahmen des öffentlichen
Hochwasserschutzes

(1) 7/sf der sofortige Beginn von
B au ar be ite n g e bote n unC-weigeÉ

+asseÊ, hat d ie Enteignungsbehörde
den Träger der Hochwasserschufz-
maßnahme@
Ptangeneh$gung in den Besitz ein-
zuweise n.'Weiterer Voraussetzun-
gen bedarf es nicht.

(z) i
Winsang

HeehwassersehuEmaßnahme und

@

ffiauf+inzu¡á¡ei-
ffiinen
i¡@inrei-

i+eiffistellen
Wig€F

@isses-zu
übereenden=

(a)+M
¡

Weehen naeh der mtndliehen Ver

punkl-wir*se+' D ie ser Ze itpu n kt isl
auf höchstens zwei Wochen nach
Zustellung der Anordnung über die
vorzeitige Besitzeinweisung an den
u nmittelbaren Besitzer festzusetzen.
aguren 

A¡e ges¡ee¡nwW

Landesrecht

dt rÊhg€striêheÐ = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Aufgrund der Länderöffnungsklausel
in $ 71a Abs. 3 WHG gelten folgende
Regelungen des $ 101a SächsWG
iort:

- S 101aAbs. I Satz 1 SächsWG:
zuständige Behörde für die vor-
zeitige Besitzeinweisung nach $
71a WHG ist die Landesdirektion
Sachsen als Enteignungsbehörde

I 101a Abs. 1 Satz 2 SächsWG:
anders als nach $ 71a Abs. 1 Nr.
2 und 3 WHG kann die vorzeitige
Besitzeinweisung auch aus ande-
ren Gründen als einem wirksa-
men Hochwasserschutz ange-
ordnet werden; auch brauchen
der Planfeststellungsbeschluss
oder die Plangenehmigung nicht
vollziehbar zu sein

I 101a Abs. 4 Satz 3 SächsWG:
der Zeitpunkt, an dem die vorzei-
tige Besitzeinweisung wirksam
wird, ist zwingend auf höchstens
zweiWochen nach Zustellung der
Anordnung festzusetzen

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018
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Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

$ 101a Abs. 6 Satz 3 SächsWG i.

V. m. S 101a Abs. 5 Salz2
SächsWG:wird die vorzeitige Be-
sitzeinweisung aufgehoben, sind
Art und Höhe der Entschädigung
von der Enteignungsbehörde in
einem Beschluss festzusetzen.

Der Anwendungsbereich von $ 73
Abs. 1 SächsWG wird von den Er-
gänzungen des $ 77 WHG nicht be-
rührt.

Landesrecht

C+¡r€hgestrieh€n = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01 .2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

5ÐerTrager der Heehwffi
ffiGrr+ndsttek

und die dafür erferderliehen Maß
nahm€*+r€#en-

þ)'+Ðer Tráger der He6hwæ

@ieæ

@
Reehts ausgegliehen werden, ?\rt

@in-ei
ffi
(o) +w¡ra aer festgestellteederge

maßnahme hat fÈir alle dureh die
verzei@

@3Absatz5
Salz 2 gilt entsprechend.

S 73 SächsWG
Zusätzliche Anforderungen in
Überschwemmungsgebieten
(zu den $$ 77 und 78 WHG)

(1 ) 
1 Überschwemmungsgebiete im

Sinne von $ 76 Abs. 1 WHG sind,
auch wenn sie nicht als Über-
schwem m u ngsgebiet festgesetzt
oder vorläufig gesichert sind, für den
schadlosen Abfluss des Hochwas-
sers und die dafür erforderliche
Wasserrückhaltung freizuhalten. 2Die

natürliche Wasserrückhaltung ist zu
sichern sowie erforderlichenfalls
wiederherzustellen und zu verbes-
sern.

(2)...

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

d{ff€hgestr¡€hen = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

Besitz entzogen und der Träger des
Vorhabens Besitzer. 5Der Trãger des
Vorhabens darf auf dem Grundstück
das im Antrag auf Besitzeinweisung
bezeichnete Bauvorhaben durchfüh-
ren und die dafür erforderlichen
Maßnahmen treffen.

(5) Der Träger des Vorhabens hat für
die durch die vorzeitige Besitzein-
weisung entstehenden Vermögens-
nachteile Entschädigung zu leisten,
soweit die Nachteile nicht durch die
Verzinsung der Geldentschädigung
für die Entziehung oder Beschrän-
kung des Eigentums oder eines an-
deren Rechts ausgeglichen werden.
Art und Höhe der Entschädigung
sind von der Enteignungsbehörde in
einem Beschluss festzusetzen.

(6) Wird der festgestellte Plan oder
die Plangenehmigung aufgehoben,
so ist auch die vorzeitige Besitzein-
weisung aufzuheben und der vorhe-
rige Besitzer wieder in den Besitz
einzuweisen. Der Träger des Vorha-
bens hat für alle durch die Besitzein-
weisung entstandenen besonderen
Nachteile Entschädigung zu leisten.

(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine
vorzeitige Besitzeinweisung hat kei-
ne aufschiebende Wirkung. Der An-
trag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung nach $ 80 Abs. 5 Satz I
d er Ve rwa ltu n g sg erichtsord n u n g
kann nur innerhalb eines Monats
nach der Zustellung des Besitzein-
weisungsbeschlusses gestellt und
begründet werden.

s 74 WHG
Gefahrenkarten und Risikokarten

(1) ...

(2) lGefahrenkarten erfassen die
Gebiete, die bei folgenden Hochwas-
serereignissen überflutet werden:

1. Hochwasser mit niedriger Wahr-
scheinlichkeit (voraussichtliches
Wiederkehrintervall mindestens
200 Jahre) oder bei Extremereig-
nissen,

2. Hochwasser mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (voraussichtliches
Wiederkehrintervall mindestens
100 Jahre),

3. soweit erforderlich, Hochwasser
mit hoher Wahrscheinlichkeit.

2

(3) - (6)

s 77 WHG-E
Rückhalteflächen, Bevorratung

(l ) 
1Überschwemmungsgebiete im

Sinne des $ 76 sind in ihrer Funktion
als Rückhalteflächen zu erhalten.
2Soweit überwiegende Gründe des
Wohls der Allgemeinheit dem entge-
genstehen, sind rechtzeitig die not-
wendigen Ausgleichsmaßnahmen zu
treffen.
3Ausgleichsmaßnahmen nach Satz 2
können auch Maßnahmen mit dem
Ziel des Küstenschutzes oder des
Schutzes vor Hochwasser sein, die

1. zum Zweck des Ausgleichs künf-

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

s 74 WHG
Gefahrenkarten und Risikokarten

(1) ...

(2) lGefahrenkarten erfassen die
Gebiete, die bei folgenden Hochwas-
serereignissen überflutet werden :

1. Hochwasser mit niedriger Wahr-
scheinlichkeit oder bei Extremer-
eignissen,

2. Hochwasser mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (voraussichtliches
Wiederkehrintervall mindestens
100 Jahre),

3. soweit erforderlich, Hochwasser
mit hoher Wahrscheinlichkeit.

2

(3) - (6)

s 77 WHG
Rückhalteflächen

1 Überschwemmungsgebiete im Sin-
ne des $ 76 sind in ihrer Funktion als
Rückhalteflächen zu erhalten.
2Soweit überwiegende Gründe des
Wohls der Allgemeinheit dem entge-
genstehen, sind rechtzeitig die not-
wendigen Ausgleichsmaßnahmen zu
treffen.

3



(2) Die zuständige Behörde kann
abweichend von Absatz I Satz 1

Nummer 1 die Ausweisung neuer
Baugebiete ausnahmsweise zulas-
sen, wenn

1. keine anderen Möglichkeiten der
Siedlungsentwicklung bestehen
oder geschaffen werden können,

2. das neu auszuweisende Gebiet
unmittelbar an ein bestehendes
Baugebiet angrenzt,

3. eine Gefährdung von Leben oder
erhebliche Gesundheits- oder
Sachschäden nicht zu enrarten
sind,

4. der Hochwasserabfluss und die
Höhe des Wasserstandes nicht
nachteilig beeinfl usst werden,

5. die Hochwasserrückhaltung nicht
beeinträchtigt und der Verlust von
verloren gehendem Rückhalte-
raum umfang-, funktions- und
zeitgleich ausgeglichen wird,

6. der bestehende Hochwasser-
schutz nicht beeinträchtigt wird,

7. keine nachteiligen Auswirkungen
auf Oberlieger und Unterlieger zu
erwarten sind,

8. die Belange der Hochwasservor-
sorge beachtet sind und

9. die Bauvorhaben so errichtet
werden, dass bei dem Bemes-
sungshochwasser, das der Fest-
setzung des Uberschwem-
mungsgebietes zugrunde liegt,
keine baulichen Schäden zu er-
warten sind.

(1) lln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist untersagt:

L die Ausweisung von neuen Bau-
gebieten in Bauleitplänen oder
sonstigen Satzungen nach dem
Baugesetzbuch, ausgenommen
Bauleitpläne für Häfen und Werf-
ten,

2. ...

'Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von
Deichen und Dämmen, der Gewäs-
ser- und Deichunterhaltung, des
Hochwasserschutzes sowie fü r
Handlungen, die für den Betrieb von
zugelassenen Anlagen oder im
Rahmen zugelassener Gewässerbe-
nutzungen erforderlich sind.

s 78 WHG
Besondere Schutzvorschriften für
festgesetzte Ü berschwem m u n gs-

gebiete

uFrühere Überschwemmungsgebiete,
die als Rückhalteflächen geeignet
sind, sollen so weit wie möglich wie-
derhergestellt werden, wenn über-
wiegende Gründe des Wohls der
Allgemeinheit dem nicht entgegen-
stehen.

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

(2) lDie zuständige Behörde kann
abweichend von Absatz I Satz 1 die
Ausweisung neuer Baugebiete aus-
nahmsweise zulassen, wenn

1. keine anderen Möglichkeiten der
Siedlungsentwicklung bestehen
oder geschaffen werden können,

2. das neu auszuweisende Gebiet
unmittelbar an ein bestehendes
Baugebiet angrenzt,

3. eine Gefährdung von Leben oder
Gesundheit oder erhebliche
Sachschäden nicht zu enryarten
sind,

4. der Hochwasserabfluss und die
Höhe des Wasserstandes nicht
nachteilig beeinfl usst werden,

5. die Hochwasserrückhaltung nicht
beeinträchtigt und der Verlust von
verloren gehendem Rückhalte-
raum umfang-, funktions- und
zeitgleich ausgeglichen wird,

6. der bestehende Hochwasser-
schutz nicht beeintråchtigt wird,

7. keine nachteiligen Auswirkungen
auf Oberlieger und Unterlieger zu
erwarten sind,

L die Belange der Hochwasseryor-
sorge beachtet sind und

9. die Bauvorhaben so errichtet
werden, dass beidem Bemes-
sungshochwasser nach S 76 Ab-
satz2 Satz 1, das der Festset-
zung des Überschwemmungsge-
bietes zugrunde liegt, keine bau-
lichen Schäden zu erwarten sind.

(1) 1ln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist die Ausweisung
neuer Baugebiete im Außenbereich
in Bauleitplänen oder in sonstigen
Satzungen nach_dem Baugesetz-
buch untersagt. 2Satz 

1 gili nicht,
wenn die Ausweisung ausschließlich
der Verbesserung des Hochwasser-
schutzes dient, sowie für Bauleitplä-
ne für Häfen und Werften.

s 78 WHG
Bauliche Schutzvorschriften für

festgesetzte Ü berschwem m u n gs-
gebiete

Hinweis: Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit sind in S 78 WHG nur inhaltli-
che Anderungen gegenüber der bis-

herigen Regelung rot markiert.

tiger Verluste an Rückhalteflä-
chen getroffen werden oder

2. zugleich als Ausgleichs- oder
Ersatzmaßnahme nach S 15 Ab-
sa|z 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes dienen oder nach $ 16
Absatz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anzuerkennen
sind.

(2) Frühere Überschwemmungsge-
biete, die als Rückhalteflächen ge-
eignet sind, sollen so weit wie mög-
lich wiederhergestellt werden, wenn
überwiegende Gründe des Wohls der
Allgemeinheit dem nicht entgegen-
stehen.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

O+¡reng€s*i€hen = Regelung des
SächsWG hat Vonang

Landesrecht

= ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018
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Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

Die lnformationspflicht nach $ 78
Abs. 3 Satz 3 WHG richtet sich auf-
grund des Verweises auf $ 4 Abs. 2
Satz 4 BaUGB nicht nur an die unte-
ren Wasserbehörden (vgl. S 110 Abs.
1 SächsWG), sondern an alle (Was-
ser-)Behörden, die über entspre-
chende lnformationen verfügen.

Landesrecht

e+¡re¡sestri€h€n = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

dü{€hgestri€hen = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

'Bei der Prüfung der Voraussetzun-
gen des Satzes 1 Nummer 3 bis 8
sind auch die Auswirkungen auf die
Nachbarschaft zu berücksichtigen.

(3) 1ln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten hat die Gemeinde
bei der Aufstellung, Anderung oder
Ergänzung von Bauleitplänen für die
Gebiete, die nach $ 30 Absatz 1 und
2 oder $ 34 des Baugesetzbuches zu
beurteilen sind, in der Abwägung
nach $ I Absatz 7 des Baugesetzbu-
ches insbesondere zu berücksichti-
gen:

l. die Vermeidung nachteiliger Aus-
wirkunEen auf Oberlieger und Un-
terlieger,

2. die Vermeidung einer Beeinträch-
tigung des bestehenden Hoch-
wasserschutzes und

3. die hochwasserangepasste Er-
richtung von Bauvorhaben.

2Dies gilt für Satzungen nach $ 34
Absatz 4 und $ 35 Absatz 6 des
Baugesetzbuches entsprechend.
"Die zuständige Behörde hat der
Gemeinde die hierfür erforderlichen
lnformationen nach $ 4 Absatz 2
Satz 4 des Baugesetzbuches zur
Verfügung zu stellen.

(4) lln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist die Errichtung
oder Eruveiterung baulicher Anlagen
nach den SS 30, 33, 34 und 35 des
Baugesetzbuches untersagt.

'satz l gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von
Deichen und Dämmen, der Gewäs-
ser- und Deichunterhaltung und des
Hochwasserschutzes sowie des
Messwesens.

(5) 1D¡e zuständige Behörde kann
abweichend von Absatz 4 Satz 1 die
Errichtung oder Erweiterung einer
baulichen Anlage im Einzelfallge-
nehmigen, wenn

1. das Vorhaben
a) die Hochwasserrückhaltung

nicht oder nur unwesentlich
beeinträchtigt und der Verlust
von verloren gehendem Rück-
halteraum umfang-, funktions-
und zeitgleich ausgeglichen
wird,

b) den Wasserstand und den Ab-
fluss bei Hochwasser nicht
nachteilig verändert,

c) den bestehenden Hochwas-
serschutz nicht beeinträchtigt
und

d) hochwasserangepasst ausge-
führt wird oder

2. die nachteiligen Auswirkungen
durch Nebenbestimmungen aus-
geglichen werden können.

'Bei der Prüfung der Voraussetzun-
gen des Satzes 1 sind auch die
Auswirkungen auf die Nachbarschaft
zu berücksichtigen.

(6) lBei der Festsetzung nach $ 76
Absatz 2 kann die Errichtung oder
Erweiterung baulicher Anlagen auch
allgemein zugelassen werden, wenn

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

(1) 1ln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist untersagt:
1.
2. die Errichtung oder Erweiterung

baulicher Anlagen nach den SS
30, 33, 34 und 35 des Bauge-
setzbuchs,

3.

'satz l gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von
Deichen und Dämmen, der Gewäs-
ser- und Deichunterhaltung, des
Hochwasserschutzes sowie für
Handlungen, die für den Betrieb von
zugelassenen Anlagen oder im
Rahmen zugelassener Gewässerbe-
nutzungen erforderlich sind.

(3) lDie zuständige Behörde kann
abweichend von Absatz I Satz 1

Nummer 2 die Errichtung oder Erwei-
terung einer baulichen Anlage ge-
nehmigen, wenn im Einzelfall das
Vorhaben

l. die Hochwasserrückhaltung nicht
oder nur unwesentlich beeinträch-
tigt und der Verlust von verloren
gehendem Rückhalteraum zeit-
gleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Ab-
fluss bei Hochwasser nicht nach-
teilig verändert,

3. den bestehenden Hochwasser-
schutz nicht beeinträchtigt und

4. hochwasserangepasst ausgeftihrt
wird

oder wenn die nachteiligen Auswir-
kungen durch Nebenbestimmungen
ausgeglichen werden können.

'Bei der Festsetzung nach $ 76 Ab-
satz2 kann die Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anlagen auch
allgemein zugelassen werden, wenn
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'satz l gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von
Deichen und Dämmen, der Gewäs-
ser- und Deichunterhaltung, des
Hochwasserschutzes sowie für
Handlungen, die für den Betrieb von
zugelassenen Anlagen oder im
Rahmen zugelassener Gewässerbe-
nutzungen erforderlich sind.

(1) 1ln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist un:ersagt:

1

2
3 die Errichtung von Mauern, Wäl-

len oder ähnlichen Anlagen quer
zur Fließrichtung des Wassers
bei Uberschwemmungen,

4. das Aufbringen und Ablagern von
wassergefährdenden Stoffen auf
dem Boden, es sei denn, die
Stoffe dürfen im Rahmen einer
ordnungsgemäßen Land- und
Forstwirtschaft ei ngesetzt wer-
den,

5. die nicht nur kurzfristige Ablage-
rung von Gegenständen, die den
Wasserabfl uss behindern können
oder die fortgeschwemmt werden
können,

6. das Erhöhen oder Vertiefen der
Erdoberfläche,

7. das Anlegen von Baum- und
Strauchpfl anzungen, soweit diese
den Zielen des vorsorgenden
Hochwasserschutzes gemäß $ 6
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und $
75 Absatz 2 entgegenstehen,

8. die Umwandlung von Grünland in
Ackerland,

9. die Umwandlung von Auwald in
eine andere Nutzungsart.

s 78 WHG
Besondere Schutzvorschriften für
festgesetzte Ü berschwem m u ngs-

gebiete

(6) Für nach $ 76 Absatz 3 ermittelte,
in Kartenform dargesüellte und vor-
läufig gesicherte Gebiete gelten die
Absätze 1 bis 5 entsprechend.

sie
f . in gemäß Absatz 2 neu ausge-

wiesenen Gebieten nach $ 30
des Baugesetzbuchs den Vorga-
ben des Bebauungsplans ent-
sprechen oder

2. ihrer Bauart nach so beschaffen
sind, dass die Einhaltung der Vo-
raussetzungen des Satzes 1 ge-
währleistet ist.

tln den Fällen des Satzes 2bedart
das Vorhaben einer Anzeige.

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

'Satz l gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von
Deichen und Dämmen, der Gewäs-
ser- und Deichunterhaltung, des
Hochwasserschutzes, einschließlich
Maßnahmen zur Verbesserung oder
Wiederherstellung des Wassezu-
flusses oder des Wasserabflusses
auf Rückhalteflächen, für Maßnah-
men des Messwesens sowie für
Handlungen, die für den Betrieb von
zugelassenen Anlagen oder im
Rahmen zugelassener Gewässerbe-
nutzungen erforderlich sind.

(1) lln festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist Folgendes unter-
sagt:

1. die Errichtung von Mauern, Wäl-
len oder ähnlichen Anlagen, die
den Vr/asserabfl uss behindern
können oder die fortgeschwemmt
werden können,

2. das Aufbringen und Ablagern von
wassergefährdenden Stoffen auf
dem Boden, es seidenn, die Stof-
fe dürfen im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Land- und Forst-
wirtschaft eingesetzt werden,

3. die Lagerung von wassergefähr-
denden Stoffen außerhalb von
Anlagen,

4. das Ablagern und das nicht nur
kurzfristige Lagern von Gegen-
ständen, die den Wasserabfluss
behindern können oder die fortge-
schwemmt werden können,

5. das Erhöhen oder Vertiefen der
Erdoberfläche,

6. das Anlegen von Baum- und
Strauchpfl anzungen, soweit diese
den Zelen des vorsorgenden
Hochwasserschu2es gemäß g 6
AbsaE I Satz I Nummer 6 und g
75 Absatz 2 entgegenstehen,

7. die Umwandlung von Grünland in
Ackerland,

B. die Umwandlung von Auwald in
eine andere Nutzungsart.

$ 78a WHG-E
Sonstige Schutzvorschriften für

festgesetzte U berschwemmu ngs-
gebiete

Hinweis: Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit sind in $ 7Ba WHG nur inhalt-

liche Anderungen gegenüber der
bisherigen Regelung rot markiert.

(8) Für nach $ 76 Absatz 3 ermittelte,
in Kartenform dargestellte und vor-
läufig gesicherte Gebiete gelten die
Absätze I bis 7 entsprechend.

(7) Bauliche Anlagen der Verkehrsin-
frastruktur, die nicht unter Absatz 4
fallen, dürfen nur hochwasserange-
passt errichtet oder erweitert werden.

sie
f . in gemäß Absatz 2 neu ausge-

wiesenen Gebieten nach $ 30 des
Baugesetzbuchs den Vorgaben
des Bebauungsplans entsprechen
oder

2. ihrer Bauart nach so beschaffen
sind, dass die Einhaltung der Vo-
raussetzungen des Absatzes 5
Satz 1 Nummer 1 gewährleistet
ist.

'ln den Fällen des Satzes 1 bedarf
das Vorhaben einer Anzeige.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

**re¡Ces+ri€heå = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

Landesrecht

O+¡rcngestr¡€hen = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018
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Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

Landesrecht

Cur€hgestri€hen = aþ 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01 .2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

dt*€hgestri€h€F = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

(2) 1D¡e zuständige Behörde kann im
Einzelfall Maßnahmen nach Absatz I
Satz 1 zulassen, wenn

1. Belange des Wohls der Allge-
meinheit dem nicht entgegenste-
hen,

2. der Hochwasserabfluss und die
Hochwasserrückhaltung nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden und

3. eine Gefährdung von Leben oder
Gesundheit oder erhebliche
Sachschäden nicht zu befürchten
sind

oder wenn die nachteiligen Auswir-
kung-en ausgeglichen werden kön-
nen. 'Die Zulassung kann, auch
nachträglich, mit Nebenbestimmun-
gen versehen oder widerrufen wer-
den. 'Bei der Prüfung der Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nummer 2 und
3 sind auch die Auswirkungen auf die
Nachbarschaft zu berücksichtigen.

(3) lm Falle einer unmittelbar bevor-
stehenden Hochwassergefahr sind
Gegenstände nach Absatz 1 Num-
mer 4 durch ihren Besitzer unverzüg-
lich aus dem Gefahrenbereich zu
entfernen.

(4) ln der Rechtsverordnung nach $
76 Absatz 2 können Maßnahmen
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis
B auch allgemein zugelassen wer-
den.

(5) lln der Rechtsverordnung nach $
76 Absatz 2 sind weitere Maßnah-
men zu bestimmen oder Vorschriften
zu erlassen, soweit dies erforderlich
ist

1. zum Erhalt oder zur Verbesserung
der ökologischen Strukturen der
Gewässer und ihrer Überflutungs-
flächen,

2. zur Vermeidung oder Verringe-
rung von Erosion oder von erheb-
lich nachteiligen Auswirkungen
auf Gewässer, die insbesondere
von landwirtschaftlich genutzten
Flächen ausgehen,

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung,
insbesondere Rückgewinnung
von Rückhalteflächen,

4. zur Regelung des Hochwasserab-
flusses,

5. zum hochwasserangepassten
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen,

6. zur Vermeidung von Störungen
der Wasserversorgung und der

^ Abwasserbeseitigung.
'Festlegungen nach Satz I können in
Fällen der Eilbedürftigkeit auch durch
behördliche Entscheidungen getrof-
fen werden. tsau2 gilt nicht für An-
lagen der Verkehrsinfrastruktur.
aWerden bei der Rückgewinnung von
Rückhalteflächen Anordnungen ge-
troffen, die erhöhte Anforderungen
an die ordnungsgemäße land- oder
forstwirtschaftliche Nutzung eines
Grundstücks festsetzen, so gilt $ 52
Absatz 5 entsprechend.

(6) Für nach $ 76 Absatz 3 ermittelte,
in Kartenform dargestellte und vor-
läufig gesicherte Gebiete gelten die
Absätze I bis 5 entsprechend.

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

(4) lDie zuständige Behörde kann
Maßnahmen nach Absatz I Satz 1

Nummer 3 bis 9 zulassen, wenn

1. Belange des Wohls der Allge-
meinheit dem nicht entgegenste-
hen, der Hochwasserabfluss und
die Hochwasserrückhaltung nicht
wesentlich beeinträchtigt werden
und

2. eine Gefährdung von Leben oder
erhebliche Gesundheits- oder
Sachschäden nicht zu befürchten
sind

oder die nachteiligen Auswirkungen
ausgeglichen werden können.
'Die Zulassung kann, auch nachträg-
lich, mit Nebenbestimmungen verse-
hen oder widerrufen werden.

tln der Rechtsverordnung nach $ 76
Absatz 2 können Maßnahmen nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 9
auch allgemein zugelassen werden.

(5) 1ln der Rechtsverordnung nach $
76 Absatz 2 sind weitere Maßnah-
men zu bestimmen oder Vorschriften
zu erlassen, soweit dies erforderlich
ist

1. zum Erhalt oder zur Verbesserung
der ökologischen Strukturen der
Gewässer und ihrer Überflutungs-
flächen,

2. zur Vermeidung oder Verringe-
rung von Erosion oder von erheb-
lich nachteiligen Auswirkungen
auf Gewässer, die insbesondere
von landwirtschaftlich genutzten
Flächen ausgehen,

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung,
insbesondere Rückgewinnung
von Rückhalteflächen,

4. zur Regelung des Hochwasserab-
flusses,

5. zum hochwasserangepassten
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen, einschließlich der hoch-
wassersicheren Errichtung neuer
und Nachrüstung vorhandener
Heizölverbraucheranlagen sowie
des Verbots der Errichtung neuer
H eizölverbraucheranlagen,

6. zur Vermeidung von Störungen
der Wasserversorgung und der
Abwasserbeseitigung.

2Werden bei der Rückgewinnung von
Rückhaltefl ächen Anordnungen ge-
troffen, die erhöhte Anforderungen
an die ordnungsgemäße land- oder
forstwirtschaftliche Nutzung eines
Grundstücks festsetzen, so gilt $ 52
Absatz 5 entsprechend.

(6) Für nach $ 76 Absatz 3 ermittelte,
in Kartenform dargestellte und vor-
läufig gesicherte Gebiete gelten die
Absätze I bis 5 entsprechend.
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WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

(t ) 
lRisikogebiete außerhalb von

Uberschwemmungsgebieten sind
Gebiete, für die nach $ 74 Absatz2
Gefahrenkarten zu erstellen sind und
die nicht nach. $ 76 Absatz 2 oder
Absatz 3 als Uberschwemmungsge-
biete festgesetzt sind oder vorläufig
gesichert sind; dies gilt nicht für Ge-
biete, die überwiegend von den Ge-
zeiten beeinflusst sind, soweit durch
Landesrecht nichts anderes be-
stimmt ist.

s 78b wHc
Risikogebiete außerhalb von
Uberschwemmungsgebieten

(7) Weitergehende Rechtsvorschrif-
ten der Länder bleiben unberührt.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

Aureng€s+ri€hen = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

( 1 ) Überschwemmungsgefährdete
Gebiete sind Gebiete, die

1. erst bei Überschreiten eines
Hochwasserereignisses, wie es
statistisch einmal in 100 Jahren zu
eruarten ist, oder

2. bei Versagen von Hochwasser-
schutzanlagen, die vor einem
Hochwasserereignis schützen sol-
len, wie es statistisch einmal in
100 oder mehr Jahren zu erwarten
ist,

überschwemmt werden.

(2) 1Für die Abgrenzung der Gebiete
nach Absatz 1 Nr. I ist ein Hochwas-
serereignis mit niedriger Wahrschein-
lichkeit oder ein Extremereignis nach
$ 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG zugrunde zu
legen.'Bis zur Erstellung der Gefah-
renkarten nach $ 74 Abs. 2 Saiz 1

Nr. 1 WHG sind die Extremereignisse
zugrunde zu legen, die in den Gefah-
renkarten der Hochwasserschutz-
konzepte ausgewiesen sind, welche
nach $ 99b Abs. 1 und 2 des Sächsi-
schen Wassergesetzes (SächsWG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl.
S. 482), zuletzt geändert durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 13. August
2009 (SächsGVBl. S. 438,442), oder
nach $ 99b Abs. 3 SächsWG in der
Fassung der Bekanntmachung vom
18. Oktober 2004, zulelzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 6.
Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451, 468),
erstellt worden sind. "Die Abgren-
zung kann im Falle des Absatzes I
Nr. 2 mithilfe vereinfachender Be-
rechnungsansätze durchgeführt wer-
den, es sei denn, es ist offensichtlich,
dass damit das überschwemmte
Gebiet völlig unzutreffend dargestellt
würde.

(3) Nach $ 76 Abs. 2 WHG oder $ 100
Abs. 1 des Sächsischen Wassergeset-
zes (SächsWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Oktober
2004 (SächsGVBl. S. 482), zulelzt
geändert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 13. August 2009 (SächsGVBl.
S. 438, 442), festgeseÞte oder nach
$ 76 Abs. 3 WHG vorläufig gesicherte
Uberschwemmungsgebiete, die mit
Blick auf einen verbesserten Hochwas-
serschutz durch öffentliche Hochwas-
serschutzanlagen aufgehoben werden,
gelten kraft Gesetzes in ihrem bisheri-
gen räumlichen Umfang als über-
schwem m ungsgefährdete Gebiete.

(4) 1 Überschwemmungsgefährdete

.. S 75 SächsWG
U berschwemm u ngsgefäh rdete

Gebiete
(zu $ 76 Abs. I WHG)

s73
Zusätzliche Anforderungen in
Überschwemmungsgebieten
(zu den $$ 77 und 78 WHG)

(r )

(2) ln festgesetzten oder vorläufig
gesicherten U berschwemmungsge-
bieten sind bei der Sanierung und
Beseitigung baulicher Anlagen sowie
bei der Errichtung, Umrüstung und
Beseitigung technischer Einrichtun-
gen geeignete, insbesondere bau-
technische Maßnahmen vorzuneh-
men, um den Eintrag wassergefähr-
dender Stoffe bei Uberschwemmun-
gen zu verhindern.

Landesrecht

dnr€hgestri€hen = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01 .2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Soweit die Voraussetzungen von
$ 75 SächsWG im Einzelfallvorlie-
gen, geht $ 75 SächsWG grundsätz-
lich $ 7Bb WHG vor, vgl. $ 7Bb Abs. 2
WHG.

Soweit die Voraussetzungen von
$ 75 SächsWG nicht vorliegen, ist
S 78b WHG anwendbar.

$ 73 Abs. 2 SächsWG ist als weiter-
gehende Landesregelung in diesem
Sinne anzusehen. lm Hinblick auf
{eizölverbraucheranlagen geht aber
$ 78c WHG, soweit sein Regelungs-
gehalt reicht, $ 73 Abs. 2 SächsWG
als speziellere Regelung vor.

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018
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Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

Bei überschwemmungsgefährdeten
Gebieten nach $ 75 Abs. 1 Nr. 1

SächsWG (Gebiete, die bei einem
HQ > 100 überschwemmt werden) ist
zusätzlich zu den Anforderungen des
$ 75 Abs. 5 Satz 1 SächsWG das
Berücksichtigungsgebot nach S 7Bb
Abs. 1 Satz 2 Nr. I WHG anzuwen-
den, da diese Regelung nicht voll-
ständig von $ 75 Abs. 5 Satz 1

SächsWG umfasst ist.

Soweit die Voraussetzungen von
$ 75 SächsWG im Einzelfallvorlie-
gen, geht $ 75 SächsWG grundsätz-
lich $ 78b WHG vor.

$ 73 Abs. 2 SächsWG wird im Hin-
blick auf Heizölverbraucheranlagen
von $ 78c WHG verdrängt.

Landesrecht

dur€hgestr¡Gh€n = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01 .2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Gebiete nach Absatz 1, in denen durch
Überschwemmungen erhebliche Beein-
trächtigungen des Wohls der Allge-
meinheit oder der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung entstehen können,
sind durch die zuständige Wasserbe-
hörde zu ermitteln, in Kartenform dar-
zustellen und öffentlich bekannt zu
machen. 25 zz Rbs. 3 gilt entspre-
chend.

(S) 1 ln überschwemmungsgefährde-
ten Gebieten nach Absatz 1 Nr. 1,
die nach Absatz 4 öffentlich bekannt
gemacht worden sind, sind dem Risi-
ko angepasste planerische und bau-
technische Maßnahmen zu ergreifen,
um Schäden durch eindringendes
Wasser soweit wie möglich zu ver-
hindern. 2lnsbesondere sind bau-
technische Maßnahmen vorzuneh-
men, um den Eintr.ag wassergefähr-
dender Stoffe bei Uberschwemmun-
gen zu verhindern.

(6) ln überschwemmungsgefährde-
ten Gebieten nach Absatz 1 Nr. 2,
die nach Absatz 4 öffentlich bekannt
gemacht worden sind, und in über-
schwemmungsgefährdeten Gebieten
nach Absatz 3 dürfen zum Schutz
vor einem Hochwasserereignis, wie
es statistisch einmalin 100 Jahren
zu erwarten ist,

1. neue Baugebiete in Bauleitplänen
oder sonstigen Satzungen nach
dem Baugesetzbuch, ausgenom-
men Bauleitpläne für Häfen und
Werften, nur zur Abrundung be-
stehender Baugebiete oder unter
den Voraussetzungen des $ 78
Abs. 2 WHG ausgewiesen werden
und

2. bauliche Anlagen, die zum Aufent-
halt von Menschen bestimmt sind,
nur errichtet oder erweitert wer-
den, wenn sie entsprechend $ 78
Abs. 3 Satz 1 Nr.4 WHG hoch-
wasserangepasst ausgeführt wer-
den.

$ 73 SächsWG
Zusätzliche Anforderungen in
ÜberschwemmungsgeÚeten
(zu den $$ 77 und 78 WHG)

(1) ...

(2) ln festgesetzten oder vorläufig
gesicherten U berschwemmungsge-
bieten sind bei der Sanierung und
Beseitigung baulicher Anlagen sowie
beider Errichtung, Umrüstung und
Beseitigung technischer Einrichtun-
gen geeignete, insbesondere bau-
technische Maßnahmen vorzuneh-
men, um den Eintr.ag wassergefähr-
dender Stoffe bei Uberschwemmun-
gen zu verhindern.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

A+¡¡cnges+rienen = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

'Für Risikogebiete außerhalb von
U berschwemmungsgebieten gilt
Folgendes:

1. bei derAusweisung neuer Bau-
gebiete im Außenbereich sowie
bei der Aufstellung, Anderung o-
der Ergänzung von Bauleitplänen
für nach $ 30 Absatz 1 und 2 oder
nach $ 34 des Baugesetzbuches
zu beurteilende Gebiete sind ins-
besondere der Schutz von Leben
und Gesundheit und die Vermei-
dung erheblicher Sachschäden in
der Abwägung nach $ 1 Absatz 7
des Baugesetzbuches zu berück-
sichtigen; dies gilt für Satzungen
nach $ 34 Absatz 4 und $ 35 Ab-
satz 6 des Baugesetzbuches ent-
sprechend,

2. außerhalb der von Nummer 1

erfassten Gebiete sollen bauliche
Anlagen nur in einer dem jeweili-
gen Hochwasserrisiko angepass-
ten Bauweise nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik
errichtet oder wesentlich erweitert
werden, soweit eine solche Bau-
weise nach Art und Funktion der
Anlage technisch möglich ist; bei
den Anforderungen an die Bau-
weise sollen auch die Lage des
betroffenen Grundstücks und die
Höhe des möglichen Schadens
angemessen berücksichtigt wer-
den.

(2) Weitergehende Rechtsvorschrif-
ten der Länder bleiben unberührt.

$ 78c WHG
Heizölverbraucheranlagen i n

Überschwemmungsgebieten und
in weiteren Risikogebieten

(t ) 
lOle Errichtung neuer Heizölver-

braucheranlagen in festgesetzten
und vorläufig gesicherten Uber-
schwemmungsgebieten ist verboten.
'Die zuständige Behörde kann auf
Antrag Ausnahmen von dem Verbot
nach Satz 1 zulassen, wenn keine
anderen weniger wassergefährden-
den Energieträger zu wirtschaftlich
vertretbaren Kosten zur Verfügung
stehen und die Heizölverbraucheran-
lage hochwassersicher errichtet wird.

(Z) rOie Errichtung neuer Heizölver-
braucheranlagen in Gebieten nach
$ 78b Absatz 1 Satz I ist verboten,
wenn andere weniger wassergefähr-
dende Energieträger zu wirtschaftlich
vertretbaren Kosten zur Verfügung
stehen oder die Anlage nicht hoch-
wassersicher errichtet werden kann.
2Eine Heizölverbraucheranlage nach
Satz I kann wie geplant errichtet
werden, wenn das Vorhaben der
zuständigen Behörde spätestens
sechs Wochen vor der Errichtung mit

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

s 78 WHG
Besondere Schutzvorschriften für
festgesetzte Überschwemmungs-

gebiete

(5) 1ln der Rechtsverordnung nach $
76 Absatz 2 sind weitere Maßnah-
men zu bestimmen oder Vorschriften
zu erlassen, soweit dies erforderlich
ist

1. ..., ...
5. zum hochwasserangepassten

Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen, einschließlich der hoch-
wassersicheren Errichtung neuer
und Nachrüstung vorhandener
Heizölverbraucheranlagen sowie
des Verbots der Errichtung neuer
H eizölverbraucheranlagen,

6. ...

I



WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

s 78d wHG
Hochwasserentsteh u n gsgeb iete

@

zu-€ffi
tt
fuihren können,

(Z) lOie Länder können Kriterien für
das Vorliegen eines Hochwasserent-
stehungsgebietes festlegen. 2H ierbei
sind im Rahmen der hydrologischen
und topographischen Gegebenheiten
insbesondere das Verhältnis Nieder-
schlag zu Abfluss, die Bodeneigen-
schaften, die Hangneigung, die Sied-
lungsstruktur und die Landnutzung
zu berücksichti gen. 3ag#g+undaneser

@

(3J'+

WtSe
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effentl iehen Verkeh rsi nfrastruktur,
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den vollständigen Unterlagen ange-
zeigt wird und die Behörde innerhalb
einer Frist von vier Wochen nach
Eingang der Anzeige weder die Er-
richtung untersagt noch Anforderun-
gen an die hochwassersichere Er-
richtung festgesetzt hat.

(3) lHeizölverbraucheranlagen, die
am 5. Januar 2018 in festgesetzten
oder in vorläufig gesicherten Uber-
schwemmungsgebieten vorhanden
sind, sind vom Betreiber bis zum 5.
Januar 2023 nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik
hochwassersicher nachzurüsten.
2Heizölverbraucheranlagen, die am
5. Januar 2018 in Gebieten nach
$ 78b Absatz 1 Satz I vorhanden
sind, sind bis zum 5. Januar 2033
nach den allgemein anerkannten
Regeln der Techník hochwassersi-
cher nachzurüsten, soweit dies wirt-
schaftlich vertretbar ist. 3Sofern

Heizölverbra ucheranlagen wesent-
lich geändert werden, sind diese
abweichend von Satz I und 2 zum
Änderungszeitpunkt hochwassersi-
cher nachzurüsten.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

¿urensestri€hen = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

$ 76 SächsWG
H ochwasserentstehu n gsgebiete

( I ) 
I Hochwasserentstehungsgebiete

sind Gebiete, insbesondere in den
Mittelgebirgs- und Hügellandschaf-
ten, in denen bei Starkniederschlä-
gen oder bei Schneeschmelze in
kuzer Zeit starke oberirdische Ab-
flüsse eintreten können, die zu einer
Hochwassergefahr in den Fließge-
wässern und damit zu einer erhebli-
chen Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung führen kön-
nen.

2Die obere Wasserbehörde setzt die
Hochwasserentsteh u ngsgebiete
durch Rechtsverordnung fest.

(2) 1 ln Hochwasserentstehungsge-
bieten ist das natürliche Wasser-
versickerungs- und Wasserrückhal-
tevermögen zu erhalten und zu ver-
bessern. 'lnsbesondere sollen in
Hochwasserentstehungsgebieten die
Böden so weit wie möglich entsiegelt
und geeignete Gebiete aufgeforstet
werden.

(3) 1 
I m Hochwasserentstehungsge-

biet bedürfen folgende Vorhaben der
Genehmigung durch die zuständige
Wasserbehörde:

1. die Errichtung oder wesentliche
Anderung baulicher Anlagen ein-
schließlich Nebenanlagen und
sonstiger zu versiegelnder Flä-
chen nach $ 35 BauGB ab einer
zu versiegelnden Gesamtfl äche
von 1 000 m2,

2. der Bau neuer Straßen,
3. die Umwandlung von Wald und

Landesrecht

Cürchg€stri€heå = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

1 0



Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

Landesrecht

aurenges+ri€h€n = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

4. die Umwandlung von Grün- in
Ackerland.

zD¡e Genehmigung nach Satz 1 gilt
als erteilt, wenn die zuständige Was-
serbehörde den Antrag nicht inner-
halb von sechs Monaten nach Ein-
gang der vollständigen Antragsunter-
lagen ablehnt. "Die zuständige Was-
serbehörde kann die Frist aus wichti-
gem Grund um bis zu zwei Monate
verlängern. olst für das Vorhaben
nach anderen Rechtsvorschriften ein
Genehmigungs- oder sonstiges Zu-
lassungsverfahren vorgeschrieben,
so hat, abweichend von Satz 1, die
hierfür zuständige Behörde im Rah-
men dieses Zulassungsverfahrens
über die Genehmigungsvorausset-
zungen des Absatzes 4 im Beneh-
men mit der Wasserbehörde der
gleichen Verwaltungsebene zu ent-
scheiden. "Satz 2 und 3 gelten für die
Herstellung des Benehmens nach
Salz 4 entsprechend.

(4) Die Genehmigung oder sonstige
Zulassung nach Absatz 3 Satz 1

oder 4 darf nur erteilt werden, wenn
nachgewiesen wird, dass das Was-
serversickerungs- oder das Wasser-
rückhaltevermögen durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt oder die
Beeinträchtigung im Zuge des Vor-
habens durch Maßnahmen wie das
Anlegen von Wald oder der Errich-
tung technischer Rückhalteeinrich-
tungen im von dem Vorhaben be-
troffenen Hochwasserentstehungs-
gebiet angemessen ausgeglichen
wird.

(5) ln Hochwasserentstehungsgebie-
ten ist die Ausweisung neuer Bauge-
biete nur zulässig, wenn nachgewie-
sen wird, dass das Wasserversicke-
rungs- oder das Wasserrückhalte-
vermögen durch das Vorhaben nicht
wesentlich beeinträchtigt oder die
Beeinträchtigung im Zuge des Vor-
habens durch Maßnahmen wie das
Anlegen von Wald oder der Errich-
tung technischer Rückhalteeinrich-
tungen im von dem Vorhaben be-
troffenen Hochwasserentsteh ungs-
gebiet angemessen ausgeglichen
wird.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

A+rrengestri€heã = Regelung des
SächsWG hat Vorrang
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(7) Weitergehende Rechtsvorschrif-
ten der Länder bleiben unberührt.

$ 99a WHG
Vorkaufsrecht

(1) rDen Ländern steht ein Vorkaufs-
recht an Grundstücken zu, die für
Maßnahmen des Hochwasser- oder
Küstenschutzes benötigt werden.
'Liegen die Merkmale des Satzes 1

nur bei einem Teil des Grundstücks
vor, so erstreckt sich das Vorkaufs-
recht nur auf diesen Grundstücksteil.
3Der Eigentümer kann verlangen,
dass sich der Vorkauf auf das ge-
samte Grundstück erstreckt, wenn
ihm der weitere Verbleib des ande-
ren Grundstücksteils in seinem Ei-

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018
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s 103 wHc-E
Bußgeldvorschiften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig, ...

16.....

WHG alt
gilt bis 4. Januar 2018

s 103 WHG-E
Bußgeldvorschiften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig, ...

17. entgegen $ 78a Absatz 3 einen
Gegenstand nicht oder nicht
rechtzeitig entfernt,

18. entgegen $ TScAbsatz 1 Satz 1

oder Absatz 2 Satz 1 eine Heiz-
ölverbraucheranlage errichtet,

19. entgegen $ 78c Absatz 3 eine
Heizölverbraucheranlage nicht,
nicht richtig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig nachrüstet, ...

gentum wirtschaftlich nicht zuzumu-
ten ist.

(2) Das Vorkaufsrecht steht den
Ländern nicht zu beim Kauf von
Rechten nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz.

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur aus-
geübt werden, wenn dies aus Grün-
den des Hochwasserschutzes oder
des Küstenschutzes erforderlich ist.

(4) lDas Vorkaufsrecht bedarf nicht
der Eintragung in das Grundbuch.
'Es geht rechtsgeschäftlich und lan-
desrechtlich begründeten Vorkaufs-
rechten mit Ausnahme solcher auf
dem Gebiet des land- und forstwirt-
schaftlichen Grundstücksverkehrs
und des Siedlungswesens im Rang
vor. 'Bei einem Eigentumsenrrrerb
aufgrund der Ausübung des Vor-
kaufsrechts erlöschen durch Rechts-
geschäft begründete Vorkaufsrechte.
"Das Vorkaufsrecht erstreckt sich
nicht auf einen Verkauf an einen
Ehegatten, einen eingetragenen
Lebenspartner oder einen Verwand-
ten ersten Grades. tOie 

55 463 bis
469,471, 1098 Absatz 2 und die $$
1099 bis I 102 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sind anzuwenden.

(5) Die Länder können das Vorkaufs-
recht auf Antrag auch zugunsten von
Körperschaften und Stiftungen des
öffentlichen Rechts und von begüns-
tigten Personen im Sinne von $ 51
Absatzl Satz2ausüben.

(6) Abweichende Rechtsvorschriften
der Länder bleiben unberührt.

WHG neu
gilt ab 5. Januar 2018

rot = neu gegenüber geltendem
WHG

Aure¡S€st+i€h€n = Regelung des
SächsWG hat Vorrang

Landesrecht

e+¡re¡gestri€hen = ab 05.01.2018
nicht mehr anwendbar

kursiv = ab 05.01.2018 nur noch
eingeschränkt anwendbar

Anmerkungen

zum Verhältnis zwischen
WHG neu und

SächsWG
ab dem 5. Januar 2018

$ 5 BauGB
Inhalt des Flächennutzungsplans

(4a) 1 Festgesetzte Überschwem-

g I BauGB
Aufgabe, Begriff und Grundsätze

der Bauleitplanung

(6) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind insbesondere zu berück-
sichtigen:
1. ...
12.die Belange des Hochwasser-

schutzes,...

BaUGB alt

g 5 BauGB
lnhalt des FlächennuÞungsplans

(4a) 1 Festgesetzte Überschwem-

g I BauGB
Aufgabe, Begriff und Grundsätze

der Bauleitplanung

(6) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind insbesondere zu berück-
sichtigen:
1.

12. die Belange des Küsten- oder
Hochwasserschutzes und der
Hochwasservorsorge, insbe-
sondere die Vermeidung und
Verringerung von Hochwasser-
schäden,...

BauGB neu
rot = neu gegenüber geltendem

BauGB

g 77 SächsWG
lnformations- und Dokumentations-

pflichten
(zu $ 76 wHG)

(2) Festgesetzte und vorläufig gesi-

Landesrecht

Die Anderung von $ 5 Abs. 4a Satz 1

BauGB tritt erst am 5. Januar 2018 in
Kraft.

Am Regelungsgehalt von $ 77 Abs. 2
SächsWG ändert sich durch die Än-

Die Neufassung des $ 1 Abs. 6 Nr.
12 BauGB ist am 6. Juli 2017 in Kraft
getreten.

Es handelt sich um eine rein baupla-
nungsrechtliche Vorschrift . Belange
des Wasserrechts sind davon nicht
u nmittelbar betroffen.

Anmerkungen

1 2



Anmerkungen

derung von $ 5 Abs. 4a Satz 1

BaUGB nichts.

Die Neufassung des $ 9 Abs. 1 Nr.
16 BauGB ist am 6. Juli 2017 in Kraft
getreten.

Es handelt sich um eine rein baupla-
nungsrechtliche Vorschrift. Belange
des Wasserrechts sind davon nicht
u n m ittel bar betroffen.

Die Änderung von $ 9 Abs. 6a Satz 1

BauGB tritt erst am 5. Januar 2018 in
Kraft.

Am Regelungsgehalt von $ 77 Abs. 2
SächsWG ändert sich durch die Än-
derung von $ 9 Abs. 6a Satz 1

BauGB nichts.

Landesreeht

cherte U berschwemmungsgebiete,
überschwem m u n gsgefäh rdete Gebiete
und Hochwasserentstehungsgebiete
sind in Raumordnungs- und Bauleit-
plänen nachrichtlich zu übernehmen.

s77
lnformations- und Dokumentations-

pflichten
(zu $ 76 wHG)

(2) Festgesetzte und vorläufig gesi-
cherte Uberschwemmungsgebiete,
ü berschwemm u ngsgefährdete Gebiete
und Hochwasserentstehungsgebiete
sind in Raumordnungs- und Bauleit-
plänen nachrichtlich zu übernehmen.

BaUGB neu
rot = neu gegenüber geltendem

BauGB

mungsgebiete im Sinne des $ 76
Absatz 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes, Risikogebiete außerhalb von
Uberschwemmungsgebieten im Sin-
ne des $ 78b Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes sowie Hochwas-
serentstehungsgebiete im Sinne des
$ 78d Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sollen nachrichtlich
übernommen werden. 2Noch nicht
festgesetzte Ü berschwemm u ngsge-
biete im Sinne des $ 76 Absatz 3 des
Wasserhaushaltsgesetzes sowie als
Risikogebiete im Sinne des $ 73
Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes bestimmte Gebiete
sollen im Flächennutzungsplan ver-
merkt werden.

$ 9 BauGB
lnhalt des Bebauungsplans

(1) lm Bebauungsplan können aus
städtebaulichen Gründen festgesetzt
werden:

1.
16.

a) die Wasserflächen und die
Flächen für die Wasserwirt-
schaft,

b) die Flächen für Hochwasser-
schutzanlagen und für die
Regelung des Wasserabfl us-
ses,

c) Gebiete, in denen bei der Er-
richtung baulicher Anlagen
bestimmte bauliche oder
technische Maßnahmen ge-
troffen werden müssen, die
der Vermeidung oder Verrin-
gerung von Hochwasser-
schäden einschließlich Schä-
den durch Starkregen dienen
sowie die Art dieser Maß-
nahmen

d) die Flächen, die auf einem
tsaugrundstück für die natür-
liche Versickerung von Was-
ser aus Niederschlägen frei-
gehalten werden müssen, um
insbesondere Hochwasser-
schäden, einschließlich
Schäden durch Starkregen,
vorzubeugen; ...

(6a) 1 Festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des $ 76
Absatz 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes, Risikogebiete außerhalb von
Uberschwemmungsgebieten im Sin-
ne des $ 7Bb Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes sowie Hochwas-
serentstehungsgebiete im Sinne des
$ 7Bd Absatz I des Wasserhaus-
haltsgesetzes sollen nachrichtlich
übernommen werden. 2Noch nicht
festgesetzte Ü berschwemmu ngsge-
biete im Sinne des $ 76 Absatz 3 des
Wasserhaushaltsgesetzes sowie als
Risikogebiete im Sinne des $ 73
Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes bestimmte Gebiete
sollen im Bebauungsplan vermerkt
werden.

BauGB alt

mungsgebiete im Sinne des $ 76
Absatz 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes sollen nachrichtlich über-
nommen werden. 2Noch nicht festge-
setzte Überschwemmungsgebiete im
Sinne des $ 76 Absatz 3 des Was-
serhaushaltsgesetzes sowie als Risi-
kogebiete im Sinne des $ 73 Absatz
1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes bestimmte Gebiete sollen im
Flächennutzungsplan vermerkt wer-
den.

$ 9 BauGB
Inhalt des Bebauungsplans

(1) lm Bebauungsplan können aus
städtebaulichen Gründen festgesetzt
werden:

1.
16.die Wasserflächen sowie die Flä-

chen für die Wasserwirtschaft, für
Hochwasserschutzanlagen und
für die Regelung des Wasserab-
flusses; ...

(6a) 1 FestgeseÞte Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des $ 76
Absatz 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes sollen nachrichtlich über-
nommen werden. 2Noch nicht festge-
setzte Überschwemmungsgebiete im
Sinne des $ 76 Absatz 3 des Was-
serhaushaltsgesetzes sowie als Risi-
kogebiete im Sinne des $ 73 Absatz
1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes bestimmte Gebiete sollen im
Bebauungsplan vermerkt werden.
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$ 16 BNatSchG
Bevorratung von Kompensations-

maßnahmen

(1) Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege, die im
Hinblick au'l zu erwartende Eingriffe
durchgeführt worden sind, sind als
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen
anzuerkennen, soweit

1. ...,...
3. dafür keine öffentlichen Förder-

mittel in Anspruch genommen
wurden,...

BNatSchG alt

$ 16 BNatSchG
Bevorratung von Kompensations-

maßnahmen

(l ) 
lMaßnahmen des Naturschutzes

und der Landschaftspflege, die im
Hinblick auf zu erwartende Eingriffe
durchgeführt worden sind, sind als
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen
anzuerkennen, soweit

1. ...,...
3. dafür keine öffentlichen Förder-

mittel in Anspruch genommen
wurden,...

2Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist nicht
auf durchgeführte oder zugelassene
Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspfl ege anzuwenden,
die der Kompensation von zu erwar-
tenden Eingriffen durch Maßnahmen
des Küsten- oder Hochwasserschut-
zes dienen und durch Träger von
Küsten- oder Hochwasserschutzvor-
haben durchgeführt werden oder
durchgeführt worden sind.

BNatSchG neu
rot = neu gegenüber geltendem

BNatSchG

Landesrecht

Die Anderung von $ 16 Abs. 1

BNatSchG tritt erst am 5. Januar
2018 in Kraft.

Anmerkungen

$ 48 VwGO

(1 ) Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet im ersten Rechtszug über
sämtliche Streitigkeiten, die betreffen

1....

VwGO alt

$ 48 VwGO

( 1 ) Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet im ersten Rechtszug über
sämtliche Streitigkeiten, die betreffen

1

10. Planfeststellungsverfahren für
Maßnahmen des öffentlichen
Küsten- oder Hochwasserschut-
zes.

VwGO neu
rot = neu gegenüber geltender

VwGO

Landesrecht

Die Anderung des $ 48 Abs. 1 VwGO
ist am 6. Juli 2017 in Kraft getreten.

Anmerkungen

1 4


